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Herrn

Reinhard D, Schulz

Landstraße 15

15913 Märkische Heide OT Bückchen

Cottbus, 29. Januar 2014

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes'lmmissionsschuEgesetz (BlmSchG)

Antrag der Firma AB0 Wind AG auf Genehmigung der Errichtung und des Betrie-
bes von drei Windkraftanlagen in 15931 Märkische Heide OT Klein Leine (Wind-
park Klein Leine), Reg.-Nr. 50.052,00/1 3/.1.6,2VIRS
lhre Einwendung vom 30.12.2013

Sehr geehrter Herr Schulz,

zunächst bedanke ich mich für lhre Einwendung zu dem o, g, Vorhaben. Leider
müssen wir sie als nicht formgerecht betrachten. Keine lhrer Ausführungen be-
zieht sich auf Beeinträchtigungen der Schutzgüter (Mensch, Tiere und Pflanzen,
Boden, Wasser und Kulturgüter) durch schädliche Umwelteinwirkungen, die von

dem konkreten Vorhaben verursacht werden.

Der Erörteru ngstermin entfällt daher.

lhre Darlegungen zur Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen,
fehlende Speichermöglichkeiten von Windstrom, mangelnde COz-Einsparung und

zur Befürchtung weiterer Strompreiserhöhungen werden in Genehmigungsverfah-
ren nach dem BlmSchG nicht geprüft und können daher nicht Gegenstand einer
Erörterung sein.

Die Genehmigung nach dem BlmSchG ist eine gebundene Entscheidung, d. h.

wenn alle Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen, die Prüfungen von z. B,

Bauordnungs- und Bauplanungsrecht, lmmissionsschutzrecht, Naturschutz, Denk-

malschutz, Abfall- und Wasserecht, Arbeitsschutz und Flugverkehrssicherheit
keine dem Vorhaben entgegenstehende Belange ergeben haben, hat der An-
tragsteller einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Genehmigung, Die von

lhnen angesprochenen Einwände stellen keine durch uns zu prüfenden und zu

berücksichtigenden Belange dar.
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Auch eine Vorbelastung des Landschaftsbildes ist keine Voraussetzung für eine

Genehmigung, Eine Vorbelastung mindert lediglich die Schwere des Eingriffs in

das Landschaftsbild und ist bei den zu leistenden Ausgleichszahlungen zu be-

rücksichtigen.

Ebenfalls keine Genehmigungsvoraussetzung ist ein von den Windkraftanlagen zu

leistender.Beitrag zum Klimaschutz. Diesbezügliche Unterlagen sind nicht von der

Antragstelleri n abzufordern.

Der Rückbau der Windkraftanlagen wird durch die Vorlage einer Bankbtirglcnaft

vor Baubeginn gesichert

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

lt//arl
Gollasch
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